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§ 29 Shg. TMGBO § 29

Sbg. TMGBO - Salzburger Taxi-, Mietwagen- und Gastewagen-Betriebsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2023

(1) Der Taxilenker hat den kiirzest moglichen Weg zum Fahrtziel zu wahlen, wenn nicht der Fahrgast etwas anderes
bestimmt. In diesem Fall hat der Lenker den Fahrgast auf etwaige Mehrkosten hinzuweisen.

(2) Ist auf Grund der bestehenden oder der zu erwartenden StraBen- und Verkehrsverhaltnisse anzunehmen, daR3 die
Wahl einer anderen Fahrtstrecke als des kirzestmdglichen Weges zum Fahrtziel fir den Fahrgast preislich oder zeitlich
glnstiger ist, hat der Lenker des Taxifahrzeuges den Fahrgast hierlber zur Bestimmung der Fahrtstrecke zu

informieren.

(3) Auf Verlangen hat der Taxilenker Auskunft Uber die Fahrtstrecke und die Zeitdauer der Fahrt, Uber den Tarif, den
voraussichtlichen Fahrpreis und die Einrichtung des Fahrpreisanzeigers zu geben.

In Kraft seit 24.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 29 Sbg. TMGBO § 29
	Sbg. TMGBO - Salzburger Taxi-, Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung


